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Grundstückseigentümer im Einvernehmen mit der Gemeinde als Straßenverwaltungsbe-
hörde zu beheben (straßenrechtliche Bewilligung).  

• Innere Erschließung – Verlegung von Infrastrukturleitungen wie Kanal, Wasserleitung und 
Strom unter Einhaltung der Freihaltestreifen entlang bestehender Transportleitungen und 
Hausanschlussleitungen. Dieser Mangel ist durch den Normadressaten / Grundstücksei-
gentümer im Einvernehmen mit der Gemeinde und dem Versorgungsträger zu regeln. 

• Eine geordnete Ableitung der Oberflächengewässer ist sicherzustellen. Dieser Mangel ist 
durch den Normadressaten / Grundstückseigentümer im Einvernehmen mit der Gemeinde 
und dem Versorgungsträger zu regeln.  

• Aufgrund der Nähe zur B 67 sind Maßnahmen zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte  
zu setzen. Dieser Mangel ist durch den Normadressaten / Grundstückseigentümer zu re-
geln. 

 
Im Zusammenhang mit der im rechtsgültigen Wortlaut zum Flächenwidmungsplan Nr. 4.06 verord-
neten Bebauungsplanzonierung wird für den verfahrensgegenständlichen Bereich auf die Erstel-
lung eines Bebauungsplanes gemäß § 40 in Verbindung mit § 41 des StROG 2010 verzichtet.  
 
Im Anlassfall sind entsprechende Maßnahmen zur Regelung der oben angeführten Aufschlie-
ßungsmängel zu treffen. Die Aufhebung der Festlegung von Bauland als Aufschließungsgebiet 
gemäß § 29 Abs.3 des StROG 2010 hat der Gemeinderat nach Erfüllung der Aufschließungserfor-
dernisse unter Anführung der Gründe für die Aufhebung des Aufschließungsgebietes mit einfacher 
Mehrheit zu beschließen. 
 
 

§ 3 
Rechtswirksamkeit 

 
Nach Genehmigung der Flächenwidmungsplanänderung Nr. 4.07 durch die Steiermärkische Lan-
desregierung beginnt die Rechtswirksamkeit mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist fol-
genden Tag. 
 
 

Für den Gemeinderat 
 
 
 
 
 

Der Bürgermeister 
(Ing. Gerhard Sommer) 

 
 
 
 
 

PlanverfasserDiese Urkunde – 7. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.06 – wurde am 
05.08.2010 unter der GZ: 35/10 ausgestellt. 
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7. ÄNDERUNG DES FLÄCHENWIDMUNGSPLANES NR. 4.0 

 
Diese Urkunde wurde unter der GZ: 35/10 am 05.08.2010 ausgefertigt. 

  MARKTGEMEINDE WILDON LAUFENDE NUMMER: 4.07  

  Beschluss des Gemeinderates 
 
 

  DATUM 
  GZ 

Kundmachung der Planänderung gemäß  
§ 39 Abs. 1 Z. 1 
 

DATUM 
GZ 

 

 
  Maßstab 1:2.500 

 

               
 

DIPL. – ING. GERHARD    VITTINGHOFF 
STAATLICH    BEFUGTER   UND  BEEIDETER  ZIVILTECHNIKER 
ING.  KONSULENT  FÜR  RAUMPLANUNG  U.  RAUMORDNUNG 

                                A-8010 GRAZ, MÜNZGRABENSTR. 4/I, TEL.: 0316-819442, FAX.: 819492  

SOLL-STAND 

IST-STAND 
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MARKTGEMEINDE WILDON  
 
 

ERLÄUTERUNGSBERICHT 
 

zur 2. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 4.01  
sowie  

zur 7. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.06 
 
 
1.   Umfang der 2. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 4.01 sowie der  

7. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.06 
 
Die Änderung beinhaltet folgende Unterlagen: 

• Wortlaut sowie Planwerk zur 2. Änderung des Entwicklungsplanes Nr. 4.01 mit den 
IST/SOLL Darstellungen  

• Wortlaut sowie Planwerk zur 7. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.06 mit den 
IST-/SOLL-Darstellungen im Maßstab 1: 2.500 

• Erläuterungsbericht zur 2. Änderung des Örtlichen Entwicklungsplanes Nr. 4.01 sowie zur 
7. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.06 

 
 
2.  Planungsgrundlagen/Verfahren zur 2. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 

sowie zur 7. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.06 
 

• StROG 2010 i.d.g.F. LGBl. Nr. 49/2010 
• Flächenwidmungsplan Nr. 4.06 der Marktgemeinde Wildon 
• Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 4.06 der Marktgemeinde Wildon 

 
 
3.   Begründung der 2. Änderung des Örtlichen Entwicklungsplanes Nr. 4.01 
 
Die gegenständliche Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes sowie des Flächenwid-
mungsplanes sieht die Stärkung der Wohnfunktion im unmittelbaren Anschluss an das Gemeinde-
zentrum der Marktgemeinde Wildon vor. Dieser Bereich liegt inmitten von bestehendem, bereits 
überwiegend bebautem Bauland und ist im Süden durch eine Waldfläche eines Ausläufers des 
Wildoner Schlossberges begrenzt. Diese Waldfläche bzw. der Waldrand bilden auch die Begrün-
dung für die dortige Entwicklungsgrenze. 
 
Im rechtswirksamen Örtlichen Entwicklungsplan wurde die Siedlungsentwicklung im Bereich des 
öffentlichen Gutes „Am Schloßberg“ mit dem Waldbestand begründet. Die vorliegende Änderung 
des Entwicklungsplanes knüpft an diese Zielsetzung an und in diesem Zusammenhang bildet der 
Waldbestand westlich des öffentlichen Gutes „Am Schloßberg“ nunmehr die Grenze für zukünftige 
Entwicklungen.  
 
Für das Gemeindegebiet der Marktgemeinde Wildon wurde im Jahr 2001 ein Vorprojekt zur Ver-
kehrsberuhigung Wildon von Dr. Hierzegger und Rinderer & Partner erstellt, welches verschiedene 
Varianten für eine Ortsumfahrung Wildon (B67) darstellt. Auf Grundlage dieses Vorprojektes wurde 
sowohl im Örtlichen Entwicklungsplan (Siedlungsleitbild) als auch im rechtswirksamen Flächen-
widmungsplan das Umfahrungsprojekt B67 (Planfall 7c, nach Angabe der FA 18A mit der GZ.: FA 
18A16 R6 /96-26) berücksichtigt und ersichtlich gemacht. Diese Variante sieht eine Ortsnahe Tun-
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nelumfahrung vor, die im Osten an die L215 anbindet, unter dem Schlossberg verläuft und im 
Westen direkt an die L601 anschließt.  
 
Das oben genannte Umfahrungsprojekt liegt jedoch in der Prioritätsreihung der Steiermärkischen 
Landesregierung sehr weit hinten, wodurch der Realisierungszeitraum des Projektes in unbe-
stimmte Ferne gerückt ist und in nächster Zukunft auch nicht absehbar ist. Aus diesem Grund liegt 
für den gegenständlichen Bereich eine wesentliche Änderung der Planungsvoraussetzungen im 
Sinne des § 42 (8) 1 vor, die eine Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes und des Flä-
chenwidmungsplanes begründet.  
 
Im Zuge der 2. Änderung des Örtlichen Entwicklungsplanes sowie des Örtlichen Entwicklungskon-
zeptes werden die Entwicklungsgrenzen im Bereich der Grundstücke Nr. 22/2 und 36/1 der KG 
Unterhaus folgendermaßen neu festgelegt:  
 
Die bestehende Siedlungsgrenze, die sich an den Siedlungsbestand im Bereich der Grundstücke 
Nr. 36/2 usw. orientiert, wird gelöscht und dadurch wäre es möglich die bestehenden Reserven im 
Bereich der Grundstücke zu nutzen. Die bestehende Siedlungsgrenze im Bereich des Grundstü-
ckes Nr. 22/1 deckt sich somit mit der sich im Süden befindlichen Waldkante und diese wird in 
Richtung Westen verlängert.  
 
 
4.   Begründung der 7. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.06 
 
Im Sinne der Raumordnungsgrundsätze, insbesondere § 3 (2) 2, wonach die Entwicklung der 
Siedlungsstruktur von innen nach außen zu erfolgen hat, stellt diese Änderung des Flächenwid-
mungsplanes eine logische Weiterentwicklung und Verdichtung des Bestandes im Zentrum der 
Marktgemeinde Wildon dar. Ferner sind sämtliche Infrastruktureinrichtungen, sowie eine geregelte 
Zufahrt über die entlang der östlichen Grundstücksgrenze verlaufende Gemeindestraße, vorhan-
den. 
 
Durch eine Baulandausweisung im gegenständlichen Bereich wird auch den Zielsetzungen des 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes entsprochen, nach denen zum Schutz vor einer weiteren Zersie-
delung vorhandene Reserven innerhalb und im Anschluss an bestehende Siedlungsgebiete be-
vorzugt als Bauland festzulegen sind. Diese Zielsetzung folgt den Intentionen der Raumordnungs-
grundsätze, wonach laut § (1) 2 eine Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden ist.  
 
Der Gegenständliche Bereich liegt in ausgesprochener Nahlage zum Gemeindezentrum, weshalb 
das öffentliche und private Güter- und Leistungsangebot der Gemeinde fußläufig erreicht und in 
Anspruch genommen werden kann. Das Planungsareal befindet sich auch innerhalb des Haltestel-
leneinzugsbereiches des öffentlichen Personennahverkehrs, wodurch eine überregionale Anbin-
dung gesichert ist. Des Weiteren liegt der Wildoner Schlossberg mit den historischen Fundstellen 
und Gebäuderesten als bedeutsame Erholungs- und Erlebniszone in unmittelbarem Nahbereich 
der gegenständlichen Grundstücke. Die Nahlage zu den oben angeführten Bereichen und Dienst-
leistungseinrichtungen zeichnet den Änderungsbereich durch eine besondere Standortgunst für 
eine Wohnbebauung aus.  
 
Ferner liegen die Grundstücke Nr. 22/2 und 36/1 der KG Unterhaus, die Gegenstand dieser Ände-
rung sind, nicht innerhalb des hochwassergefährdeten Bereiches der Kainach, noch sind sie von 
Rutschungen, Steinschlag oder Lärmimmissionen der ÖBB-Bahntrasse betroffen. Weiters sind 
auch keine Immissionen aus der Intensivtierhaltung zu erwarten, da keine landwirtschaftlichen 
Betriebe in der Umgebung situiert sind. Aufgrund der Nahlage zur B-67, die das Wildoner Orts-
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zentrum von Westen nach Osten durchquert, wird jedoch der Änderungsbereich von Lärmimmissi-
onen der B-67 beeinträchtigt. Im Zuge dieser Änderung wurde eine Lärmberechnung auf der 
Grundlage von Basisdaten vom Jahr 2009 (Quelle: GIS Steiermark) durchgeführt. Ausgehend von 
einem JDTV-Wert von 8900 und einem LKW-Anteil von 11 % wurde ein Richtwert L A,eq von 61,6 
dB (Tagwert) und 51,9 dB (Nachtwert) ermittelt.  
 
Aufgrund der gegebenen Aufschließungserfordernisse bzw. -mängel wird der Änderungsbereich 
als Aufschließungsgebiet für Kerngebiet im Flächenwidmungsplan Nr. 4.06 festgelegt. Eine dem 
Stand der Technik entsprechende Oberflächenentwässerung ist durch entsprechende Maßnahmen 
im Bauverfahren sicherzustellen. Da die äußere Anbindung über die Gemeindestraße erfolgt, wer-
den die Interessen der Landesstraßenverwaltungsbehörde nicht berührt.  
 
Im Bauverfahren sind für die Bauobjekte entsprechende Maßnahmen hinsichtlich des aktiven und 
passiven Lärmschutzes zu treffen, damit die Immissionsgrenzwerte im Sinne der ÖNORM S 5021 
Teil 1 eingehalten werden. Nach dem vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt- und Wasserwirtschaft im Jahre 2007 herausgegebenen Handbuch Umgebungslärm (Seite 
127 ff) kann durch eine lärmtechnisch optimierte Ausrichtung der Gebäude, einem entsprechenden 
Wohnungsgrundriss sowie einer entsprechenden Nutzungsverteilung Lärmschutz betrieben wer-
den. So sind etwa Garagen und Nebengebäude lärmseitig anzulegen um einen entsprechenden 
Abschirmeffekt zu erzielen und Wohngebäude sind nach Möglichkeit von der Lärmquelle abzurü-
cken. Wird das Gebäude etwa 6 m (entspricht ca. einer PKW-Länge) vom Verkehrsträger abge-
rückt, kann der Pegel bereits um 5 Dezibel reduziert werden. Im Sinne der Selbstabschirmung sind 
bei der Grundrissbildung von Wohnungen die Wohn- und Schlafzimmer so weit wie möglich vom 
Lärm abgewandt zu situieren.  
 
 
5.   Oberflächenentwässerung 
 
Nach dem Leitfaden „Lösungsansätze zur Oberflächenentwässerung“ vom November 2008, er-
stellt durch die Fachabteilung 17B des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung soll mög-
lichst viel unbelastetes Meteorwasser an Ort und Stelle zurückgehalten und zur Versickerung ge-
bracht werden (Grundwasseranreicherung). Nur bei Überlastung der entsprechenden Anlagen, wie 
Flächen-, Mulden-, Becken-, Schacht-, Rigolen-, Rohr-, Retentionsraumversickerung, Filtermul-
den, Regenrückhaltebecken, Retentions- oder Filterbecken soll das Oberflächenwasser einem 
Vorfluter zugeleitet werden. Ist eine Einleitung von belasteten Meteorwässern in die Kanalisation 
nicht möglich, so müssen diese belasteten Meteorwässer vor der Versickerung bzw. Einleitung in 
einen Vorfluter dem Stand der Technik entsprechend gereinigt werden.  
 
Hinsichtlich hydraulische Bemessung, Bau und Betrieb von Regenwasser-Sickeranlagen wird auf 
die ÖNORM B 2506-1, Ausgabe 2000-06-01, auf die ÖNORM B 2506-2, Ausgabe 2003-04-01, auf 
das ÖWAV Regelblatt 35, Ausgabe 2003 sowie auf das DWA Regelblatt A 138, Ausgabe April 
2005 verwiesen.  
 
Nachdem das Grundstück Nr. 36/1 schon bebaut ist wird auf die Festlegung von Baulandmobilisie-
rungsmaßnahmen verzichtet. 
 
 
6.   Fortführung der Baulandzonierung 
 
Die Erstellung eines Bebauungsplanes ist aufgrund der kleinräumigen Erweiterungen des beste-
henden Baulandes nicht notwendig und eine ordnungsgemäße sowie eine vorrausschauende Pla-
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nung des verfahrensgegenständlichen  Bereiches kann im Rahmen eines Bauverhandlungsverfah-
rens gemäß Stmk. Baugesetz sichergestellt werden. 
 
 
7.   Erforderlichkeit einer Umweltprüfung gemäß § 3 Abs. 3. StROG - 2010  
 
Der Änderungsbereich befindet sich nicht im Wirkungsbereich der Alpenkonvention und ist auch 
nicht von einem Europaschutzgebiet gemäß dem Steiermärkischen Naturschutzgesetz von 1976 
betroffen.  
 
Im Zuge der 2. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes (Entwicklungsplanes) Nr. 4.01, 
wurde zur Beurteilung der Umweltauswirkungen der geplanten Baulanderweiterung eine Strategi-
sche Umweltprüfung nach Ausschlusskriterien durchgeführt. Die 2. Änderung des Örtlichen Ent-
wicklungskonzeptes bildet somit auch die Grundlage für die Flächenwidmungsplanänderung 
Nr. 4.07. Gemäß dem Leitfaden zur Beurteilung der Umwelterheblichkeit in der örtlichen 
Raumplanung der Fachabteilung 13B – Stmk. Landesregierung (Stand Juni 2006) ist, sofern min-
destens ein Ausschlusskriterium zutrifft, keine Prüfung der Umwelterheblichkeit notwendig. Diese 
Umweltprüfung ergab, dass im gegenständlichen Bereich keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Umwelt zu erwarten sind und die Eigenart und der Charakter des Gebietes nicht verändert werden. 
 
 
Zu den Ausschlusskriterien wird wie folgt Stellung genommen: 
 

trifft zu Beurteilung   
1 

geringfügige Änderung/ 
kleinräumige Erweiterung 

X 

2 Umweltprüfung bzw. UEP 
auf höherer Ebene durch-

geführt 
 

3 Eigenart und Charakter 
eines Gebietes nicht verän-

dert 
X 

• Im gegenständlichen Änderungsbereich werden die 
Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Erweite-
rung eines Wohnbereiches geschaffen. Die Erweite-
rungsfläche beträgt ca. 2.860  m². 

 
• Im Zuge der Änderung werden die Eigenart und der 

Charakter des Gebietes nicht erheblicht beeinflusst. 
Ferner sind keine negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt zu erwarten.  

 4 
keine erheblichen Auswir-

kungen auf die Umwelt 
• Es ist keine Umwelterheblichkeitsprüfung erforderlich.X 

 
 
Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass die gegenständliche Änderung des 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat. Das Land-
schaftsbild sowie die Siedlungsstruktur des gegenständlichen Bereiches werden durch die Ände-
rung nicht beeinflusst. Des Weiteren werden weder die Umweltmedien Boden, Wasser und Luft 
noch die Tier- und Pflanzenwelt in Folge von Lärm- oder Geruchsimmissionen negativ beeinflusst.  
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Blickrichtung Norden: im Vordergrund der Änderungsbereich, im Hintergrund Wohnhausbestand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blickrichtung Norden auf den Änderungsbereich 




